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Telefon: 0043 (0)316 392805 

Fax: 0043 (0)316 392805 14 

E-Mail: office@shfi.at 

Homepage: www.shfi.at  

 

Das SHFI ist gem.§6 Abs.1 Ziffer 11 lit.a UStG  
umsatzsteuerbefreit 

Sozial- und Heilpädagogisches 

Förderungsinstitut Steiermark 

A-8044 Graz, Blümelhofweg 12a 

Kosten 

 

 

Kurskosten: € 2.225,-  
 
Bankverbindung: Raika Graz-Mariatrost,  
BLZ 38.223, Konto Nr. 171.850 

 
Stornokosten: € 200,-  
 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen  

(siehe Website SHFI oder Zusendung auf Anfrage) 
 
Beginn: jeweils im Wintersemester 
                  bei genügend Anmeldungen 

 
In individuellen Fällen ist nach Abklärung mit dem 

Arbeitsmarktservice eine finanzielle Unterstützung möglich. 
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Auskünfte  

Montag bis Freitag,  
9:00 -12:00 Uhr 

 

Anmeldung 
mit der Anmeldekarte (per Post, per Mail oder Fax) 

 

 

 

 
 

Das Sozial -  und Hei lpädagogische Förderungsinst i tut   
wi rd vom Sozial ressort  des Landes Steiermark 

geförder t 

 

Aufbaulehrgang 1 

für 

Heilpädagogische  

Wohn- und  

Freizeitassistenz  

 
sowie 

 
Familienentlastung  

und  

Kinderbetreuung 

 

(two in one) 

 

 

 

 

 

 

Aufbaumodul 1 

für  

Heilpädagogische 

Wohn– und Freizeitassistenz, 

Familienentlastung und  

Kinderbetreuung 



ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL 

„Ziel des Behindertengesetzes ist es, Menschen mit 
Behinderung zu unterstützen, damit sie an der Gesell-
schaft in gleicher Weise wie nicht  behinderte  Men-
schen teilhaben und ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben führen können.“ (Landesgesetzblatt 2004) 
 

Um Menschen mit Behinderungen (Kindern und Erwachse-
nen) professionell zur Seite stehen zu können, bedarf es 
eines umfassenden Basiswissens und spezieller Fähigkei-
ten. 
Aufbauend auf den Heilpädagogischen  Grundlehrgang oder 
andere verwandte Ausbildungen bietet das Sozial– und Heil-
pädagogische Förderungsinstitut  dieses Ausbildungsmodul 
als Teil der FachsozialbetreuerInnenausbildung nach dem 
Steiermärkischen Fachsozialbetreuungsberufegesetz an. 

 

Zugangsbedingungen 
Absolvierung des Heilpädagogischen Grundlehrgan-
ges oder verwandter Ausbildungen; 
gesundheitliche Eignung,   
Vertrauenswürdigkeit i.S.d.§13 Abs 1 StSBBG 
 
Anmeldung  
Die Aufnahme erfolgt chronologisch nach Anmel-
dungseingang und Zahlung der Kurskosten 
 
FORM DES LEHRGANGES 

berufsbegleitend; ;Dauer: 8 Monate  
(pro Woche 3-4Abende zu je 4 UE (18:00-21:15)  
1 Samstag pro Monat); 
 
 

ABSCHLUSS MIT ZEUGNIS 
Prüfungen schriftlich, schriftliche Abschlussarbeit. 
Anwesenheit und Mitarbeit von mindestens 80% für 
jeden Gegenstand erforderlich; 
ansonsten Teilnahmebestätigung für besuchte Unter-
richtseinheiten. 
 

 
 

Persönlichkeitsbildung/Kommunikation   84 UE  
Entfaltung sozialer Kompetenzen  
 
Soziale Grundstrukturen 32 UE 
vorhandene Möglichkeiten für Menschen  
mit besonderen Bedürfnissen  
(Netzwerke/Modelle)   
 
Psychologische Grundlagen  32 UE 
Entwicklungspsychologie und 
Psychopathologie als Basis für  die 
alltägliche Unterstützung 
Verhaltensauffälligkeit 
Auswirkungen von Veränderungen 
auf  Kind und Familie 
 
Rechts– und Wirtschaftskunde     32 UE 
Rechtliche Rahmenbedingungen 
Dokumentation 
 
Medizinische  Grundlagen  52 UE 
für die Begleitung von Menschen mit besonderen  
Bedürfnissen  
 
Spezielle Heilpädagogik                          140 UE 
Didaktik und Methodik  
Prinzipien der Inklusion/Integration 
Pädagogische  Ansätze  
 
Praktikum  120 Std. 
(Berufserfahrung kann angerechnet werden)  
 
Abschlussarbeit/ Coaching    48 UE 
 
 
Gesamt         540 UE 
*UE =Unterrichtseinheiten 

ORGANISATORISCHES 
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INHALTE 

Theorie  420 Unterrichtseinheiten (UE) 

Praktika 120 Stunden 

 

 


